
sätzen vermocht, die Positionen der staatlichen Verhandlungs
führer zu beeinflußen. D e n für eine Lobbyarbeit bestens ausge
rüsteten US-amerikanischen Organisationen muß es eine 
schmerzliche Erfahrung gewesen sein, so gut wie keinen Ein
fluß auf die Blockade-Politik der US-Regierung zu haben. 
D i e deutschen Organisationen sind i n besonderem Maße ge
fordert, ihre chronische Unterrepräsentanz i n der internationa
len Diskussion abzubauen u n d ihr politisches Gewicht natio
nal wie internat ional stärker einzubringen. Die K o m m u n i k a t i 
ons- und Koordinationsdefizite sowie eine nur schwache Aus
bi ldung politischer Interventionsinstrumente der deutschen 

N G O s waren i m Vorfeld der U N C E D erneut deut l ich gewor
den; durch die 'Projektstelle UNCED< des Deutschen Natur
schutzrings (DNR) und des Bundes für U m w e l t u n d Natur
schutz Deutschland (BUND) konnten sie nur ansatzweise 
kompensiert werden. D i e gemeinsame Erklärung einiger i n 
Rio anwesender deutscher N G O s bildet jedoch eine gute Aus
gangsposition für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
deutschen Entwicklungs- u n d Umweltorganisat ionen u n d ver
mag somit womöglich die Sorge u m die U m w e l t u n d den Ge
danken der Solidarität m i t den unterprivi legierten Gliedern 
der internationalen Gemeinschaft einander näherzubringen. 

Noch eine Chance für den blauen Planeten 
Der Schutz des Weltklimas 
mittels des UN-Rahmenübereinkommens M A R T I N A PALM-RISSE 

D i e Gefahr einer v o m Menschen verursachten wel twei ten K l i 
maveränderung ist innerhalb kurzer Ze i t zu einem Thema m i t 
höchster politischer Priorität geworden. Auch i n der öffentli
chen Diskussion n i m m t die Kl imaproblemat ik breiten Raum 
ein . Die Wissenschaft geht mi t t l e rwei le fast einhell ig davon 
aus,1 daß ohne wirksame Gegenmaßnahmen gegen die stetige 
Zunahme von Treibhausgasen i n der Atmosphäre bereits i n 
den nächsten Jahrzehnten m i t gravierenden Veränderungen zu 
rechnen ist. Zwar sind noch n icht alle wissenschaftlichen Z u 
sammenhänge eines drohenden Klimawandels geklärt, u n d die 
Ansichten der Wissenschaftler über die Folgen einer globalen 
Erwärmung gehen z u m Teil we i t auseinander. U m s t r i t t e n ist 
insbesondere, ob der vielzi t ierte Treibhauseffekt w i r k l i c h so 
dramatische, ja katastrophenartige Auswirkungen haben w i r d , 
w i e dies von manchen Klimaforschern behauptet w i r d . 2 Mögli
che Szenarien werden als wahre Schreckensvisionen ausge
m a l t : Die Wassermassen der Ozeane würden sich ausdehnen, 
die Gletscher an den Polen schmelzen, u n d der Meeresspiegel 
könnte u m 0,5 bis 1,5 Meter ansteigen. Häufiger als heute auf
tretende tropische Wirbelstürme könnten zu Sturmfluten m i t 
verheerenden Auswirkungen führen. Küstengebiete würden 
überflutet, Länder w i e Bangladesch oder die indonesische 
Hauptinsel Java i m Meer versinken, Trockengebiete sich wei 
ter ausdehnen. Die Folgen einer Klimakatastrophe würden Re
gionen betreffen, i n u n d von denen heute ein Großteil der 
Menschheit lebt. Eine Verschiebung der Klimazonen, eine er
höhte Verdunstungsrate und beschleunigte Erosion durch häu
fige Gewitterregen hätten schl imme Folgen für die Landwirt 
schaft und die Ernährungssituation der Weltbevölkerung. 3 

Die U m w e l t p o l i t i k , national wie international , darf sich ange
sichts der Prognosen n icht auf letzte wissenschaftliche Unsi
cherheiten zurückziehen. Sie muß die Warnungen der Wissen
schaft z u m Anlaß nehmen, gemäß dem Vorsorgeprinzip Maß
nahmen bereits dann zu ergreifen, wenn eine ernstzunehmen
de Möglichkeit bedrohlicher Entwicklungen besteht. 
Anthropogene Klimaveränderungen sind nicht ein nationales, 
sondern ein beispielhaft internationales Thema. Auf zahlrei
chen Konferenzen, die sich ausschließlich oder doch z u m i n 
dest schwerpunktmäßig m i t der Kl imaproblemat ik befaßten, 
wurden i m m e r dringender wirksame Gegenmaßnahmen gefor
dert. 

Auf der unter Federführung der W M O veranstalteten Zwei ten 
Weltklima-Konferenz, die v o m 29.Oktober bis z u m ZNovem-
ber 1990 i n Genf stattfand, hatten zunächst über 650 Wissen
schaftler und sodann Regierungsvertreter aus r u n d 140 Staaten 
auf höchster politischer Ebene den dringenden Handlungsbe
darf i m H i n b l i c k auf weltweite Maßnahmen z u m Schutz des 

Klimas bekräftigt. Es wurde die Notwendigkei t anerkannt, als
bald Verhandlungen über eine globale K l imakonvent ion m i t 
völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen aufzunehmen. 4 

I . Zur Entwicklung der Verhandlungen 

M i t ihrer Resolution 45/212 setzte die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 21.Dezember 1990 einen Z w i 
schenstaatlichen Verhandlungsausschuß für ein Rahmenüber
e inkommen über Klimaänderungen (Intergovernmental Nego
t ia t ing Commit tee for a Framework Convent ion on Cl imate 
Change, INC) ein. Er wurde m i t der Ausarbeitung eines Textes 
betraut, der anläßlich der UN-Konferenz über U m w e l t u n d 
Entwick lung (UNCED) i m Juni 1992 i n Rio de Janeiro zur 
Zeichnung aufgelegt werden sollte. A n den Verhandlungen des 
I N C unter Vorsitz des Franzosen Jean Ripert, eines ehemaligen 
UN-Generaldirektors für E n t w i c k l u n g u n d internationale 
wirtschaft l iche Zusammenarbeit, nahmen etwa 150 Staaten 
sowie als Beobachter zahlreiche internationale u n d nichtstaat
liche Organisationen te i l . 
I m M i t t e l p u n k t der ersten Verhandlungsrunde i m Februar 1991 
i n Washington standen organisatorische u n d Verfahrensfragen. 
Auf der zweiten u n d der dr i t ten Tagung ( 19.-28.6.1991 i n Genf, 
9.-20.9.1991 i n Nairobi) wurden zahlreiche Vorschläge für den 
Inhalt der Konvention vorgelegt. I n der vierten Verhandlungs
runde (9.-20.12.1991 i n Genf) wurde auf der Grundlage dieser 
u n d neuer Vorschläge der Entwurf eines Konventionstextes 
erarbeitet, der fre i l ich bei nahezu allen Themen Alternat ivfor
mul ierungen vorsah. I n der 5.Runde (17.-28.12.1991 i n New 
York) konnte die Z a h l der Alternat iven verringert, aber i n zen
tralen Fragen noch keine Übereinstimmung erzielt werden. 
Dies gelang erst auf der abschließenden Tagung i n diesem Jahr 
(30.4.-9.5.1992 i n New York), i n der schließlich auch i n den be
sonders umstr i t tenen Bereichen - w i e etwa i n der Frage der be
sonderen Verpfl ichtung der Industrieländer zur Begrenzung 
von Treibhausgasemissionen sowie zur f inanziel len u n d tech
nologischen Unterstützung der Entwicklungsländer - eine Ei
nigung erzielt werden konnte. Nach diesem Durchbruch konn
ten die Verhandlungsdelegationen am 9 .Mai 1992 den Konven
tionstext i m Konsens annehmen. Die Kl imakonvent ion wurde 
i m Juni 1992 auf der U N C E D i n Rio von 154 Staaten u n d der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) als regionaler Organisation 
zur wirtschaft l ichen Integrat ion 5 gezeichnet, also von prak
tisch allen Verhandlungspartnern einschließlich der USA, 
n icht jedoch von einigen der i n der OPEC zusammengeschlos
senen Erdölförderländer. 
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I I . Verhandlungsschwerpunkte 

Hauptproblemfelder waren von Anfang an die Festlegung mög
lichst stringenter Verpflichtungen für alle Staaten - Industrie-
wie Entwicklungsländer - , die Verpfl ichtung der Industrielän
der zur Stabilisierung der Emissionen von Kohlendioxid (C0 2 ) 
sowie der Finanz- und Technologietransfer. 
I m H i n b l i c k auf die allgemeinen Verpflichtungen i n der Kon
vention hatten die Industrieländer stets ein M i n i m u m für alle 
Vertragsparteien verlangt, insbesondere die Erstellung nationa
ler Treibhausgasinventare, die E n t w i c k l u n g nationaler Strate
gien u n d Programme zur Minderung von Treibhausgasen u n d 
eine nationale Berichterstattung an die Vertragsstaatenkonfe
renz über die zur Verwirk l i chung der Konvention getroffenen 
Maßnahmen. Die Industrieländer machten deutl ich, daß das 
Eingehen derartiger Verpflichtungen auch durch die Staaten 
der D r i t t e n Welt eine Voraussetzung für die Übernahme finan
zieller Verpflichtungen ihrerseits zugunsten der Entwicklungs
länder sei. Z u d e m traten die Industrieländer stets für wirksa
me Strukturen zur Umsetzung u n d Überprüfung der eingegan
genen Konventionsverpflichtungen ein (so durch eine regelmä
ßige Berichterstattung über getroffene u n d geplante Maß
nahmen u n d die inst i tut ionel le Absicherung des Berichts
systems). 
Die EG u n d ihre Mitgliedstaaten forderten nachdrücklich eine 
besondere Verpfl ichtung der Industrieländer auf Maßnahmen 
zur Begrenzung u n d späteren Reduzierung von Treibhausgasen 
sowie - als ersten Schritt - eine Stabilisierung der C0 2 -Emis -
sionen bis z u m Jahr 2000 auf der Basis von 1990. Konkrete Re
duktionsschritte zu C 0 2 u n d die schrittweise Einbeziehung 
anderer Spurengase w i e etwa M e t h a n (CH 4 ) oder Distickstoff-
oxid ( N 2 0 ) , die n icht bereits durch bindende internationale 
Vereinbarungen wie das Montrealer P r o t o k o l l 6 abgedeckt sind, 
sollten möglichst bald folgen. 
Diese Position wurde n icht von allen Industrieländern geteilt : 
Während Österreich, Schweden, die Schweiz u n d zuletzt auch 
Japan ebenfalls das C0 2 -Stabil isierungsziel der EG vertraten, 
sahen sich andere westliche Staaten wie Australien, Finnland, 
Kanada, Neuseeland und Norwegen nur i n der Lage, die Stabi
l is ierung von Treibhausgasen i n der Summe, also unter Einbe
ziehung auch anderer, v o m Montrealer Protokol l n icht erfaßter 
Gase, zu akzeptieren. Die USA wandten sich überhaupt gegen 
bindende C0 2 -Stabil isierungsverpflichtungen der Industrie
länder bis z u m Jahr 2000. 
Auch die Gruppe der Entwicklungsländer fand w e i t h i n n icht 
zu einer einheit l ichen Position. Es wurden die großen Interes
sengegensätze innerhalb dieser Gruppe deutl ich, die niedrig 
gelegene Insel- u n d Küstenstaaten, ölexportierende Golfstaa
ten, neuindustrialisierte Länder, Schwellenländer u n d die am 
wenigsten entwickel ten Länder umfaßt. So trat die Vereini
gung der niedrig gelegenen Insel- u n d Küstenstaaten (Alliance 
of Small Island States, AOSIS) nachhaltig für strenge u n d effek
tive Maßnahmen unter der Konvention ein, da sich diese Staa
ten durch die Folgen einer globalen Klimaänderung (insbeson
dere durch den zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels) be
sonders gefährdet sahen. Die OPEC-Länder standen hingegen 
einer Kl imakonvent ion i n den Verhandlungen eher ablehnend 
gegenüber. Einhel l ig brachten die Entwicklungsländer aller
dings z u m Ausdruck, daß ihre Bereitschaft zur Übernahme ei
gener Verpflichtungen von technologischer u n d finanzieller 
Unterstützung seitens der Industrieländer abhängig sei. 

I I I . Inhalt der Konvention 

I m folgenden sollen die wicht igsten Regelungen des 26 A r t i k e l 
umfassenden Übereinkommens (Text: S.140ff. dieser Ausgabe) 
vorgestellt werden, das drei Monate nach Hinterlegung der 
50.Ratif ikationsurkunde beirr Generalsekretär der Vereinten 
Nationen i n Kraft treten w i r d (Art.23). 

Ziel und Grundsätze 

A r t i k e l 2 legt als anspruchsvolles Z i e l der Konvention eine Sta
bi l is ierung der Treibhausgaskonzentrationen i n der A t m o 
sphäre auf einem Niveau fest, das gefährlichen, v o m M e n 
schen verursachten Beeinträchtigungen des Klimasystems vor
beugt u n d den Ökosystemen hinreichend Ze i t läßt für natürli
che Anpassung an Klimaänderungen. 
Der Ar t .3 enthält einen Katalog von Prinzipien, die die Ver
tragsstaaten bei ihren Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 
lei ten sollen. Genannt w i r d unter anderem der Grundsatz der 
gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortl ichkeit , das 
Vorsorgeprinzip, das Recht auf nachhaltige E n t w i c k l u n g 7 aller 
Staaten u n d der Kooperationsgrundsatz. 

Verpflichtungen der Vertragsparteien 

Bei den i n der Konvention festgeschriebenen Verpflichtungen 
ist sorgfältig auf ihren Adressaten zu achten: Während die mei 
sten Verpflichtungen alle Vertragsparteien, Industrie- wie Ent
wicklungsländer, binden, sind darüber hinaus Verpflichtungen 
festgelegt, die nur eine - jeweils i n Anhängen definierte -
Gruppe von Vertragsparteien betreffen. D a m i t w i r d dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwort
l i chke i t Rechnung getragen: D i e wir tschaf t l i ch leistungsstar
ken Industrienationen, die gleichzeitig Hauptemit tenten von 
Treibhausgasen sind (allein die USA verursachen rund ein Vier
tel , die Staaten der EG 13 v H der globalen Treibhausgas
emissionen), werden zu weitergehenden Maßnahmen ver
pf l ichtet als Entwicklungsländer. 

Begrenzung von Treibhausgasemissionen 

A r t i k e l 4, das eigentliche Kernstück der Konvention, legt i n 
seinem Absatz 1 allgemeine Verpflichtungen fest, die für alle 
Vertragsparteien, also für Industrie- u n d Entwicklungsländer 
gleichermaßen, gelten: A l l e Staaten sind danach verpflichtet, 
nationale Treibhausgasinventare zu entwickeln , regelmäßig 
fortzuschreiben, zu veröffentlichen u n d der Konferenz der Ver
tragsstaaten vorzulegen. Es sind nationale und, soweit ange
messen, regionale Maßnahmenprogramme z u m Klimaschutz 
i m H i n b l i c k auf Emissionsminderungen u n d auf den Schutz 
u n d die Erweiterung der Senken und Speicher von Treibhaus
gasen (insbesondere der Wälder) zu formulieren, durchzuset
zen u n d zu veröffentlichen. Weitere allgemeine Verpfl ichtun
gen betreffen etwa die Zusammenarbeit i m wissenschaftli
chen, technologischen, technischen u n d sozio-ökonomischen 
Bereich sowie bei der E n t w i c k l u n g von Anpassungsmaßnah
men, ferner den Informationsaustausch u n d die Einbeziehung 
von Klimaschutzerwägungen i n die verschiedenen Politikbe
reiche. 
Absatz 2 desselben A r t i k e l s legt spezifische Verpflichtungen 
für die i n e inem Anhang I aufgeführten Länder fest. Es sind 
dies die EG, ihre Mitgliedstaaten, die übrigen Mitgl ieder der 
die marktwir t schaf t l i ch verfaßten Industriestaaten vereinen
den Organisation für wirtschaft l iche Zusammenarbeit u n d 
E n t w i c k l u n g (OECD) sowie i m Übergang zur Marktwir t schaf t 
begriffene m i t t e l - u n d osteuropäische Staaten. 
Absatz 2a verpflichtet diese Staaten, nationale Klimaschutzpo
l i t i k e n festzulegen u n d entsprechende Maßnahmen zu treffen, 
u m durch eine Emissionsbegrenzung sowie den Schutz u n d die 
Erweiterung von Treibhausgasspeichern und -senken eine Ab-
schwächung der Klimaveränderung zu erreichen. 8 Dabei w i r d 
anerkannt, daß eine Rückführung der Emissionen bis z u m En
de der Dekade auf frühere Emissionsniveaus dazu beiträgt, die 
langfristigen Emissionsentwicklungen i m Sinne der Zielset
zung der Konvention zu beeinflussen. 
Absatz 2b definiert das Z ie l , C 0 2 - u n d andere Treibhausgas
emissionen auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. N i c h t 
erreichbar war jedoch - u n d h i e r i n liegt eine entscheidende 
Schwäche der Konvention - die Aufnahme einer verbindlichen 
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Zeitvorgabe für diese Stabilisierung. Äußerst intensive Bemü
hungen Deutschlands u n d der EG, einen Zei tplan - Stabilisie
rung bis z u m Jahr 2000 oder bis z u m Ende der Dekade, etwa 
durch Bezugnahme auf Abs.2a — festzulegen, scheiterten am 
massiven Widerstand der Vereinigten Staaten, die einen A n 
stieg ihrer Emissionen nach der Jahrtausendwende erwarten. 
Doch damit ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Schon 
i m T i t e l der Konvention — >Rahmen<konvention — k o m m t z u m 
Ausdruck, daß das Vertragswerk wei terzuentwickeln u n d zu 
ergänzen ist. Dies kann sowohl durch Protokolle z u m A b k o m 
men, die Art.17 ausdrücklich vorsieht, erfolgen, als auch durch 
Verschärfungen des Abkommens selbst. Eine entscheidende 
Voraussetzung hierfür konnte i n den Verhandlungen geschaf
fen werden: Es gelang, einen genau definierten Prozeß zur Fort
entwick lung der Konvention zu vereinbaren (Art.4 Abs.2d i n 
Verbindung m i t A r t . 7 Abs.2 u n d 4). Die Vertragsparteien sollen 
danach bereits auf ihrer ersten Konferenz, die innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten der Konvention abzuhalten ist, i m 
Lichte der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse die allge
meinen u n d spezifischen Verpflichtungen überprüfen u n d ge
gebenenfalls Verschärfungen des Konventionstextes beschlie
ßen. Weitere Überprüfungen werden sodann i m Rahmen der 
jährlich stattfindenden Konferenz der Vertragsparteien vorge
n o m m e n . 

Finanzverpflichtungen 

A r t i k e l 4 Abs.3 verpflichtet die i n Anhang I I aufgezählten In
dustrieländer (die OECD-Staaten sowie die EG), neue u n d zu
sätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, u m den Ent
wicklungsländern die Kosten für die Erfüllung ihrer Be
richtspfl ichten nach Art.12 Abs . l sowie die zusätzlichen Ko

sten zur Umsetzung ihrer allgemeinen Verpflichtungen nach 
A r t . 4 Abs . l durch Maßnahmen, die m i t der i n Art.11 best imm
ten Finanzorganisation vereinbart werden, zu erstatten. 
Z u berücksichtigen sind dabei die Angemessenheit und Vor
hersehbarkeit der Finanzleistungen sowie die Bedeutung eines 
angemessenen Lastenausgleichs zwischen den Vertragspar
teien. 

Berichtspflichten 

A r t i k e l 12 legt das Berichtsverfahren fest. Industrie- u n d Ent
wicklungsländern werden Berichtspflichten unterschiedlichen 
Umfangs auferlegt. Die Entwicklungsländer sollen auf Wunsch 
bei der Abfassung ihrer Berichte technisch und f inanziel l u n 
terstützt werden (Art.12 Abs.7). 
Alle Vertragsparteien müssen berichten (Art.12 Abs.l) über 
- nationale Treibhausgasinventare (Emissionen u n d Bindung 

von C 0 2 u n d anderen Treibhausgasen, die n icht v o m M o n 
trealer Protokoll erfaßt sind), 

- getroffene oder geplante Schritte zur Umsetzung der Kon
vention, 

- jegliche weitere Tatsache, die die berichtende Partei als rele
vant zur Erreichung des Konventionszieles erachtet, darun
ter möglichst Informationen, die zur Berechnung globaler 
Emissionsentwicklungen beitragen können. 

Die Industrieländer müssen darüber hinaus berichten (Art.12 
Abs.2) über 
- ihre nationalen Pol i t iken zur Umsetzung ihrer spezifischen 

Verpflichtungen gemäß A r t . 4 Abs.2a u n d b sowie 
- eine Schätzung der Auswirkungen, die diese Maßnahmen 

auf die Emissionssituation bis z u m Ende der Dekade haben, 
abgeben. 

Der tropische Regenwald ist unersetzlich 
Die Pflanzenwelt im tropischen Regenwald bildet einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. 

DerTropenwald-ßoden selbst ist arm an Nährstoffen. Abholzung bedeutet deshalb Unfruchtbarkeit. 

Aufbau Lebensraum 
einzelne bis zu 

60 Meter hohe Bäume 
Tropische Regenwälder 

bedecken nur 
7 % der Erdoberfläche, 

aber in ihnen leben 
60 % aller Pflanzen-
80 % aller Insekten-
90 % aller Primaten

arten 

Si * 

Das bedeutet: 
I Der Tropenwald ist eine $ 
1 „Kinderstube des Lebens". 

Folgen der 
Vernichtung: 

9613 

Verstärkung des « 
Treibhauseffektes 
durch freiwerdendes CO2 

Vernichtung des größten 
Gen-Reservoirs der Welt 

Regionale 
Kl imaveränderung 

© Globus Die Regeneration eines einmal vernichteten Tropen waldes ist nie wieder möglich. 
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Die Berichte der Industrieländer sollen zudem detail l iert Auf
schluß über ihre Beiträge i m Rahmen des Finanz- u n d Techno
logietransfers geben (Art.12 Abs.3). Die Entwicklungsländer 
können auf fre iwil l iger Basis Projekte vorstellen, die gefördert 
werden sollen (Art.12 Abs.4). 
Unterschiedlich festgelegt ist auch die Fälligkeit der Berichte 
(Art.12 Abs.5): Für Industrieländer w i r d der Erstbericht sechs 
Monate, für Entwicklungsländer drei Jahre nach Inkrafttreten 
der Konvention fällig. Die am wenigsten entwickel ten Länder 
können ihren ersten Bericht nach Ermessen vorlegen. Die Fäl
l igkei t der Folgeberichte w i r d i n der Konvention n icht festge
legt; hierüber w i r d die erste Konferenz der Vertragsstaaten be
f inden. 
Die Staatenberichte werden der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht (Art.12 Abs. 10). D e m Anliegen der Staaten nach dem 
Schutz vertraulicher Informationen w i r d durch Art.12 Abs.9 
Rechnung getragen. M i t der Aufnahme dieser Best immung 
konnte den Bedenken vor a l lem der Entwicklungsländer gegen 
eine Veröffentlichung nationaler Berichte, die eine Vergleich
barkeit der getroffenen Maßnahmen und der Bemühungen 
impl iz ier t , begegnet werden. Die Bedeutung einer Öffentlich
kei t der Berichte kann k a u m überschätzt werden, ist sie doch 
ein wesentliches Element für die Transparenz des Berichtsver
fahrens, für die Nachvollziehbarkeit des i n Gang gesetzten Pro
zesses; sie ist die Nagelprobe auf die Ernsthaftigkeit der Bemü
hungen zur Umsetzung der Konvention. 

Institutionen 

I n der Konvention w i r d die Errichtung von Gremien festge
schrieben, die sich m i t den Fortschritten bei der Umsetzung 
der Konventionsverpflichtungen befassen. Dabei gelang es i n 
den Verhandlungen, Aufgaben u n d Zusammensetzung dieser 
Gremien so wei t zu konkrektisieren, daß sie ihre Arbei t un
mit te lbar aufnehmen können. 
Oberstes Organ der Konvention ist die jährlich zusammentre
tende 9 Konferenz der Vertragsstaaten (Art . 7), die - vor a l lem 
anhand der vorgelegten Staatenberichte - die Umsetzung der 
Konvention überwacht, die W i r k u n g der getroffenen Maßnah
men bewertet u n d die notwendigen Entscheidungen t r i f f t , u m 
die Erreichung des Konventionsziels zu fördern. Hierzu soll die 
Vertragsstaatenkonferenz insbesondere die Verpflichtungen 
der Vertragsstaaten und die ins t i tu t ione l len Bestimmungen 
der Konvention regelmäßig überprüfen, den Informationsaus
tausch unter den Vertragsparteien fördern u n d erleichtern so
wie die E n t w i c k l u n g der zur Umsetzung der Konvention not
wendigen Methodologien (etwa zur Erstellung der Treibhaus
gasinventare) fördern. Die Vertragsstaatenkonferenz soll ent
sprechende Empfehlungen abgeben; ihre Berichte über den 
Stand der Umsetzung der Konvention werden veröffentlicht 
(Art.7 Abs.2e und f). 
D i e Tagungen der Konferenz der Vertragsstaaten werden gemäß 
Art .8 von einem Sekretariat technisch u n d organisatorisch 
vorbereitet. I n der Interimsphase nach Unterzeichnung u n d 
vor Inkrafttreten der Konvention w i r d das durch Resolution 
45/212 der UN-Generalversammlung eingerichtete INC-Sekre-
tariat seine Arbei t fortsetzen u n d insbesondere die erste Konfe
renz der Vertragsstaaten vorbereiten (Art.21). Diese erste Kon
ferenz w i r d sodann über Sitz und Ausgestaltung des endgülti
gen Sekretariats entscheiden. 
Die Konvention sieht zwei Nebenorgane vor, die der Vertrags
staatenkonferenz regelmäßig über ihre Arbeiten berichten: 
• Der i n A r t . 9 vorgesehene Ausschuß für Wissenschaft und 
Technologie berät die Vertragsstaatenkonferenz u n d ihre ande
ren Nebenorgane i n wissenschaftlicher u n d technologischer 
Hins icht . Mitgl ieder dieses multidisziplinären Gremiums sind 
Regierungsexperten: Vertreter der Vertragsparteien, die über 
den erforderlichen Sachverstand verfügen. 
• Ein Implementierungsausschuß (Art.10) unterstützt die 
Konferenz der Vertragsstaaten bei der Bewertung und Überprü

fung der Umsetzung der Konvention. Dieser Ausschuß setzt 
sich ebenfalls aus Regierungsexperten zusammen u n d ist für 
alle Vertragsparteien offen. Errichtung, Aufgaben u n d Zusam
mensetzung des Implementierungsgremiums waren bis z u m 
Schluß u m s t r i t t e n . Vor a l lem die Industrieländer hie l ten die 
Verankerung eines starken u n d effektiven Implementierungs
mechanismus i n der Konvention für unabdingbar. Die Mehr
zahl der Entwicklungsländer wandte sich hingegen zunächst 
überhaupt gegen einen solchen Ausschuß, u m nicht durch 
Überprüfungs- u n d Kontrol lmechanismen i n ihrer Souveräni
tät eingeschränkt zu werden. N i c h t einig waren sich die Ver
fechter eines Implementierungsgremiums allerdings über des
sen grundsätzliche Konzeption u n d Zusammensetzung. Hier 
standen sich i m wesentlichen zwei Ansätze gegenüber: Groß
bri tannien, die Vereinigten Staaten u n d Österreich befürworte
ten ein zahlenmäßig begrenztes Sachverständigengremium 
nach dem Vorbild der z u m Schutz der Menschenrechte einge
setzten Ausschüsse. Frankreich u n d Norwegen hingegen schlu
gen einen Exekutivausschuß m i t eigenständiger Entschei
dungskompetenz vor, dessen Mitgl ieder Vertreter der Regie
rungen sein sollten. Unterschiedliche Vorstellungen gab es 
wiederum i m H i n b l i c k auf eine Begrenzung der Mitgl iederzahl 
u n d ihre Höhe. Ein Kompromiß konnte schließlich auf der 
Grundlage eines deutschen Vorschlags gefunden werden, der 
den Souveränitätsbedenken der Entwicklungsländer insofern 
Rechnung trug, als er ein zahlenmäßig n icht begrenztes Gre
m i u m aus Regierungsvertretern vorsah, gleichzeitig aber dem 
angelsächsischen Anliegen nach einer starken Überprüfungs
f u n k t i o n entgegenkam. 

Finanzierungsmechanismus 

Eine der umstr i t tensten Regelungen war die des Finanzie
rungsmechanismus der Konvention (Art.11). Die Industriestaa
ten setzten sich nachdrücklich dafür ein, der Globalen U m -
weltfazilität (Global Environment Facility, GEF) des UNDP, 
des UNEP u n d der Wel tbank 1 0 die Funkt ion des Finanzmecha
nismus zu übertragen. Struktur u n d Entscheidungsmechanis
mus der GEF sollten allerdings unter Berücksichtigung der Be
dürfnisse der Vertragsstaaten angepaßt werden, u m insbeson
dere eine gleichberechtigte Beteiligung von Industrie- und Ent
wicklungsländern sicherzustellen. Nahezu alle Entwicklungs
länder verlangten demgegenüber die Einr ichtung eines eigen
ständigen Klimafonds i n der Verantwortung der Vertragspar
teien. Eine Anbindung dieses Mechanismus auch an eine mo
difizierte GEF wurde zunächst rundweg abgelehnt. 
Schließlich wurde folgender Kompromiß erzielt: Für die Inte
r imszeit wurde der GEF die Funkt ion des Finanzmechanismus 
übertragen (Art.21 Abs.3), der der Konferenz der Vertragsstaa
ten insofern untergeordnet ist, als diese seine Poli t iken, Pro
grammprioritäten u n d Auswahlkr i ter ien best immt. Die GEF 
soll so modif iz ier t werden, daß sie den i n Art.11 niedergelegten 
Kri ter ien genügt, also insbesondere über eine angemessene 
Vertretung aller Vertragsparteien verfügt. Nach Inkraft treten 
der Konvention w i r d die Vertragsstaatenkonferenz darüber be
finden, ob die GEF wei terh in die Funkt ion des Finanzmecha
nismus behält oder ob diese Aufgabe anderen internationalen 
Ins t i tut ionen übertragen w i r d . 

IV. Bewertung und Ausblick 

Die anläßlich der Rio-Konferenz zur Unterzeichnung aufgeleg
te Konvention stellt den Schutz des Weltkl imas erstmalig auf 
eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage. Der Überblick 
über ihre wichtigsten Bestimmungen verdeutlicht, daß der Ver
trag i n weiten Bereichen bereits unmit te lbar geltende Ver
pf l ichtungen enthält und damit über eine bloße Rahmenkon
vention hinausgeht. Eine deutliche Schwäche der Konvention 
liegt allerdings i m Fehlen einer verbindlichen Zeitvorgabe für 
die Stabilisierung der Abgabe von Treibhausgasen, insbesonde-
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re C 0 2 , i n die Atmosphäre. Es w i r d hier entscheidend darauf 
ankommen, die Konvention möglichst bald i n dieser Hins icht 
wei terzuentwickeln . Die EG hat bei Unterzeichnung der Kon
vent ion erneut ihr Z i e l bekräftigt, die C0 2 -Emiss ionen bis 
2000 auf den Stand von 1990 zurückzuführen. Das nationale 
Z i e l der Bundesrepublik Deutschland ist bekanntl ich noch 
weiter gesteckt: Bis 2005 sollen die C0 2 -Emissionen u m 25 bis 
30 v H reduziert werden. 1 1 

Für weitere Verhandlungen zur kont inuier l i chen Erweiterung 
und Verschärfung der Konvention wurde bereits ein bindender 
Folgeprozeß m i t klaren Zeitvorgaben vereinbart: Spätestens 
ein Jahr nach Inkraft treten der Konvention w i r d die erste Kon
ferenz der Vertragsstaaten stattfinden, zu der Deutschland be
reits eingeladen hat. Die internationalen Verhandlungen zur 
Vorbereitung dieser Konferenz sind spätestens sechs Monate 
nach Abschluß der U N C E D aufzunehmen. Auf dem Münchner 
Wirtschaftsgipfel haben die Staats- und Regierungschefs der 
sieben wichtigsten Industriestaaten i m Juli ihre Absicht be
kräftigt, die Kl imakonvent ion bis Ende 1993 ratifizieren zu 
wol len , u n d sie haben andere Staaten aufgerufen, ein Gleiches 
zu t u n . Besonders die Bundesregierung setzt sich darüber h i n 
aus nachdrücklich dafür ein, daß schon vor dem Inkrafttreten 
der Konvention m i t der Umsetzung insbesondere der Be
richtspfl ichten begonnen w i r d ; zudem sollen zügig Protokolle 
— insbesondere zu C 0 2 — ausgearbeitet werden. 
Die Verhandlungen über ein weltweites Klimaschutzregime 
sind oft m i t den internationalen Vereinbarungen zur Verringe
rung der Belastungen der Atmosphäre durch Fluorchlorkohlen
wasserstoffe (FCKW) verglichen worden. Die Bestimmungen 
der Wiener Konvention z u m Schutz der Ozonschicht — eine 
reine Rahmenkonvention - sind m i t t l e r w e i l e durch das M o n 
trealer Protokoll erfolgreich for tentwickel t worden: Es wurde 
Einigung über die Einstellung der Produktion u n d Verwendung 
von FCKW erreicht. Die Staatengemeinschaft - dies zeigt an
schaulich die hohe Zahl der Unterzeichnungen der K l i m a k o n 
vent ion — hat den Ernst der Gefahr einer irreversiblen K l i m a 
änderung erkannt. M i t der Konvention wurde der Grundstein 
für ein internationales Regime z u m Schutz des Weltkl imas ge
legt - weitere Schritte müssen und werden folgen. 

1 Dies hat z.B. die Enquête-Kommission »Vorsorge z u m Schutz der Erdatmo
sphäre' des 11.Deutschen Bundestages eindrücklich belegt; der Bundestag hat 
ihren Schlußfolgerungen zugestimmt. Vgl. die Berichte der Kommission: 
• Zwischenbericht -Schutz der Erdatmosphäre. Eine internationale Heraus-
forderung', erschienen in der Reihe »Zur Sache', Bd.5/88, hrsg. vom Deut
schen Bundestag (Referat Öffentlichkeitsarbeit), Bonn 1988; 
• zweiter Bericht -Schutz der tropischen Wälder. Eine internationale Schwer
punktaufgabe., Reihe »Zur Sache, Bd.10/90, Bonn 1990; 
• dritter Bericht -Schutz der Erde. Eine Bestandsaufnahme mit Vorschlägen 
zu einer neuen Energiepolitik', Reihe -Zur Sache', Bd.10/90 (Teil I) und Bd.19/ 
90 (Teil II), Bonn 1990. 
Die Arbeit der Enquête-Kommission des 11.Deutschen Bundestages wird 
durch die Enquête-Kommission »Schutz der Erdatmosphäre' des ^.Bundesta
ges fortgeführt, die im März 1992 ihren ersten Bericht -Klimaänderung ge
fährdet globale Entwicklung. Zukunft sichern - jetzt handeln' vorgelegt hat 
(Economia Verlag, Bonn 1992). 
Sehr informativ ist auch der von W M O und U N E P herausgegebene Abschluß
bericht des Zwischenstaatlichen Gremiums über Klimaänderungen (Inter
governmental Panel on Climate Change, I P C C ) , der die naturwissenschaftli
chen Grundlagen darstellt (-Climate Change-), die Folgen der Klimaverände
rungen abschätzt (-Scientific Assessment-) und Gegenmaßnahmen vorschlägt 
(-Response Strategies'). 

2 Siehe hierzu bereits Hermann Flohn, Mensch und Klima. Das Weltklimafor
schungsprogramm der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), V N 3/1987 
S.89ff., sowie Udo Ernst Simonis, Auf dem Weg zu einer Klimakonvention. 
Zur Verteilung der Kohlendioxid-Reduzierungspflichten zwischen Nord und 
Süd, V N 1/1992 S.lOff, und Hartmut Graßl, Der zusätzliche Treibhauseffekt 
und das Weltklima, in : Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zur Wochen
zeitung -Das Parlament-), Nr.B16/92 v.10.4.1992, insbes. S.5ff. 

3 Vgl. Graßl (Anm.2), S.5, 7, sowie C D . Schönwiese, »Treibhauseffekt'. E i n 
Überblick zum Problem weltweiter Klimaänderungen durch menschliche 
Aktivitäten, in: Wissenschaft und Umwelt, Nr.1-2/1991, S.5-14 |S.9f.). 

4 U N Doc.A/45/696/Add.l v.8.11.1990, Anhang II: Schlußerklärung der wissen
schaftlich-technischen Sitzungen; Anhang III : Ministererklärung der Konfe
renz. 

5 In den Verhandlungen warf eine Mitgliedschaft von regionalen Organisatio
nen zur wirtschaftlichen Integration (REIOs) in der Konvention anfänglich 
Probleme auf, zugelassen wird sie in Art.20, betrifft de facto aber vorerst nur 
die E G . Vgl. V N 3/1992 S.lOlff. zur EG-Mitgliedschaft in der FAO. 

6 Das Montrealer Protokoll v.16.9.1987 (Text: B G B l . 1988 II, S.1025-1028) in der 
geänderten Fassung v.29.6.1990 über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon
schicht führen, betrifft im wesentlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe. 

7 Im englischen Original -sustainable development-. Der Begriff wird häufig 
auch mit 'bestandfähige Entwicklung- übertragen. 

8 Einen guten Überblick über nationale Klimaschutzmaßnahmen der O E C D -
Staaten gibt Karen Schmidt, How Industrial Countries are Responding to 
Global Climate Change, in : International Environmental Affairs, Vol.3, 
No.4/1991, S.293^17. 

9 Außerordentliche Tagungen können gemäß Art.7 Abs.5 beantragt werden. 
10 Die G E F wurde von den drei genannten Einrichtungen i m September 1989 als 

Finanzmechanismus für weltweite Umweltaufgaben errichtet; sie durchläuft 
derzeit eine dreijährige Erprobungsphase. 

11 So die entsprechenden Beschlüsse des Bundeskabinetts v.13.6. und 7.11.1990. 

Dreierkoalition, Vierergespräche und Große Fünf 
Der Beitrag der Vereinten Nationen zur Lösung des Kambodscha-Konflikts 

PETER J.OPITZ • DORIS SEEMÜLLER 

»Das diktatorische u n d mil i tar ist ische Regime der Clique Pol 
Pot / Ieng Sary ist völlig zusammengebrochen«, wurde Anfang 
Januar 1979 von der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi aus 
mitgete i l t . 1 Truppen Vietnams hatten damals dem seit 1975 
andauernden Schreckensregiment der Roten Khmer ein Ende 
gesetzt u n d zugleich das Land unter die Botmäßigkeit Hanois 
gestellt. Die Intervention stieß i n der Staatengemeinschaft auf 
weitgehende Ablehnung; nur das Veto der Sowjetunion, ihr 
110., verhinderte nach einer viertägigen Debatte i m Sicher
heitsrat die Aufforderung an die »ausländischen Truppen . . . 
z u m Rückzug aus dem Land«. Diese Forderung machte sich al
lerdings die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu 
eigen, die dem von Vietnam an die Macht gebrachten Regime 
die Anerkennung versagte u n d den kambodschanischen Sitz i n 
diesem Hauptorgan der U N dem 'Demokratischen Kamput-
schea« bel ieß. 2 Auf Beschluß der UN-Generalversammlung trat 
M i t t e Juli 1981 i n New York die Internationale Konferenz über 
Kamputschea zusammen, allerdings ohne die provietnamesi
sche Regierung i n Phnom Penh u n d ohne Vietnam; angesichts 
des Widerstands des damals noch bestehenden Ostblocks ver

mochte der von der Konferenz eingesetzte Ad-hoc-Ausschuß 
wenig auszurichten. Außerhalb der Vereinten Nationen ergriff 
Frankreich sieben Jahre später die Ini t ia t ive u n d l u d zur Pariser 
Kambodscha-Konferenz (PCC). 3 

I m Ringen u m eine Beilegung des Kambodscha-Konflikts ver
lief die erste PCC vom August 1989 jedoch noch ergebnislos. 
Sie scheiterte an der Schlüsselfrage nach der Rolle der Roten 
Khmer u n d damit nach Zusammensetzung u n d Funkt ion ei
ner Übergangsregierung. Doch nur knapp drei Monate später -
kurz nach dem Abzug der vietnamesischen Truppen, zu dem 
sich Hanoi m i t t l e r w e i l e doch bereitgefunden hatte - begann 
sich ein Durchbruch zu einer Lösung des Konf l ik ts anzubah
nen. M i t dem Plan des australischen Außenministers Gareth 
Evans vom 24.November 1989 (Canberra-Initiative), der eine 
Anregung des amerikanischen Kongreßabgeordneten Stephen 
Solarz - seit 1981 Vorsitzender des Unterausschusses des Re
präsentantenhauses für Asiatische und Pazifische Angelegen
heiten - aufgriff, wurde erstmals ein Weg durch das steinige 
Terrain gewiesen. Hatten sich die Vereinten Nat ionen auf der 
ersten PCC noch m i t einer Nebenrolle begnügen müssen - zu-
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